
LANDKREIS LÜNEBURG 
DER LANDRAT 

Landkreis Lüneburg : Postfach 20 80 : 21310 Lüneburg Veterinärwesen und 

Lebensmittelüberwachung 

uf dem Michaeliskloster 4 

21335 Lüneburg 

Gebäude 2, Zimmer 29 

Telefon +49 4131 26 1331 
Fax +49 4131 26 1633 
veterinaeramt@landkreis-lueneburg.de 
Sprechzeiten Mo - Fr 08:30 - 11:30 Uhr 

Di - Do 14:00 - 16:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 

Aktenzeichen 40.30 -44100/02-3-Foodman 
Bei Antwort bitte unbedingt angeben. 

Lüneburg, 21.03.2024 

  

Verbraucherinformationsgesetz (VIG); 

Antrag nach dem VIG vom 10.02.2024; Betrieb: Foodman Lüneburg 

aufgrund Ihres o.a. Antrages übersende ich Ihnen die beigefügten Kontrollblätter der Kontrollen vom 

27.05.2020 und 21.10.2021. Die Auskunftserteilung ist kostenfrei. 

Die festgestellten Verstöße sind lebensmittelrechtlich als nicht schwerwiegend einzustufen. Der Betrieb 

hat die Mängel beseitigt. 

Ihren Antrag betrachte ich damit als abgeschlossen. Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich 

gerne an. 

Mit freundlichem Gruß 

  

Landkreis Lüneburg Auf dem Michaeliskloster 4, 21335 Lüneburg 

T 04131 26-0, F 04131 26-1466 www.landkreis-lueneburg.de 

Sparkasse Lüneburg IBAN DE60 2405 0110 0000 0038 71 BIC NOLADE21LBG = 
Volksbank Lüneburger Heide IBAN DE17 2406 0300 0199 9990 00 BIC GENODEF1NBU metropolregion hamburg



KONTROLLBLATT LEBENSMITTELÜBERWACHUNG 
Ausdruck der Kontrolle vom 27.05.2020 um 10:00, Abnahmekontrolle 
  

LK Lüneburg     

Foodman Campus 

        

      

Bockelsberg 
D-21335 Lüneburg 
Scharnhorststr. 28 A 

Dienstleistungsbetriebe b Imbissbetriebe einschl. mobile Einrichtung X 

  

Bemerkung (Kontrolle): Bei der Abnahmekontrolle wurden keine Verstöße festgestellt.



KONTROLLBLATT LEBENSMITTELÜBERWACHUNG 
Ausdruck der Kontrolle vom 21.10.2021 um 13:30, planmäßige Routinekontrolle 

  

‚Amt/Dienststelle | LK Lüneburg 

  

Foodman Campus 

    

    

      

Bockelsberg 
D-21335 Lüneburg 
Scharnhorststr. 28 A 

  

    
       K i K h 

1. Hygiene allgemein (Betriebshygiene), HWB Vorbereitungsra 
Einmalhandtücher fehlen um 

Am Handwaschbecken fehlten Mittel zum 
hygienischen Händetrocknen (z. B. 
Einmalpapierhandtücher im Spender). 

  

Bemerkung (Kontrolle): Die oben aufgeführten Mängel stellen Verstöße gemäß Artikel 4 i.V. mit dem 
Anhang II der VO(EG)Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in der zurzeit geltenden 
Fassung und gegen $ 3 der Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und 
Inverkehrbringen von Lebensmitteln (Lebensmittelhygiene-Verordnung - LMHV) vom 21.06.2016 dar. 

Der Mangel wurde noch zur Zeit der Kontrolle abgestellt.


